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Die deutsche ausschließliche 
Wirtschaftszone (AWZ)

Ostsee : 4.500 km²

Nordsee : 28.600 km²





Aktueller Stand

• Der Raumordnungsplan für die AWZ in der 
Nordsee ist am 26. September 2009, der 
Raumordnungsplan für die AWZ in der Ostsee ist 
am 19. Dezember 2009 in Kraft getreten.



Raumplanung in der AWZ

• Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung stellt 
im Rahmen des Seerechtsübereinkommens der UN in der deutschen 
ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Ziele (verbindliche 
Vorgaben) und Grundsätze (allgemeine Aussagen) der Raumordnung 
auf:   

- wirtschaftliche und wissenschaftliche Nutzung
- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit der Seeschifffahrt 
- Schutz der Meeresumwelt.
• Maritime Raumplanung muss die Freiheiten des 

Seerechtsübereinkommens respektieren („eingeschränkte 
Raumordnung“)

• Rechtsgrundlage ist das Raumordnungsgesetz, das seit 2004 auch in 
der AWZ gilt.



Raumplanung in der AWZ

Aufgaben des BSH:
– Entwurf des Raumordnungsplans für die AWZ
– strategische Umweltprüfung (inkl. Umweltbericht zu den 

voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der 
Durchführung des Raumordnungsplans auf die Umwelt)

– Abfrage der Nutzungs- und Schutzinteressen, 2005, 
Konferenz zum Umfang der Umweltuntersuchungen, 2005; 
Öffentlichkeitsbeteiligung (auch grenzüberschreitend); 
Erörterungstermine zum ersten Planentwurf fanden im 
Herbst 2008 im Rostock und Hamburg statt, zweite 
Beteiligungsrunde ist im Juni 2009 abgeschlossen worden



Ausgangspunkte für die Raumordnung in 
der AWZ

• Ermittlung der existierenden und genehmigten 
Nutzungen 

• SUP: Forschungsbedarf bei eventuell wichtigen 
Parametern (Physik, Chemie und Biologie)





Wichtige Schifffahrtsrouten als 
Grundstruktur des Raumordnungsplans

• Vorgabe des SRÜ:

Keine Behinderung anerkannter 

und für die int. Schifffahrt 

wichtiger Schifffahrtswege

•Berücksichtigung  von 

Verkehrstrennungsgebieten



Wichtige Schifffahrtsrouten als 
Grundstruktur des Raumordnungsplans

• Vorranggebiete für die 

Schifffahrt müssen

von Hindernissen freigehalten

werden (Festlegung ab ca. 

1500 Bewegungen/Jahr)

•Vorbehaltsgebiete haben 

besonderes Gewicht 

bei Abwägung

• keine Verkehrsregelung 

(Schutz des existierenden 

Verkehrs)



Vorranggebiet Windenergie
(rot) 

Planungen auch außerhalb 
zulässig, aber
keine WEA in Natura 2000

Gates für Kabel



Ostsee als Particularly Sensitive Sea Area-
Folgen?

• Ausschließliche Zuständigkeit der IMO 
• Ostsee ist seit 2005 ein von der IMO ausgewiesenes  PSSA 

(„PSSA is an area that needs special protection through action by 
IMO because of its significance for recognized ecological, socio-
economic, or scientific reasons and because it may be vulnerable
to damage by international shipping activities”, A22/Res.927)

• Mögliche begleitende Schutzmaßnahmen: 
- Sondergebiet nach MARPOL (z.B. SOx, Abwasser);
- Wegeführung (VTG, „area to be avoided“), Meldesysteme   
- Lotsenpflicht 
• Antrag muss von Mitgliedstaat eingereicht und von IMO 

beschlossen werden
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